
 
 
 
 

B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G  

 
 
- Niederlegung des Amtes als Stadtrat durch Herrn Franz Hofmaier und Herrn Johann Stachel,  
- Nachrücken von Herrn Raimund Köstler und Herrn Hans Stachel in den Stadtrat, 
- Um- und Nachbesetzungen in Gremien der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände sowie 
deren Unternehmen unter Berücksichtigung des aktuellen Stärkeverhältnisses  
(Referent: Oberbürgermeister Dr. Lösel) 
 
Beratungsabfolge 
 

Sitzung Datum Beschlussqualität 

Stadtrat 26.10.2017 Entscheidung 

 
Antrag: 
 

I. Ausscheiden von Herrn Stadtrat Franz Hofmaier, Nachrücken von Herrn Raimund 
Köstler  
 

1. Herr Franz Hofmaier wird auf eigenen Antrag mit Ablauf des 26.10.2017 aus dem Stadtrat 
entlassen. 
 

2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Mandate in den nachfolgend genannten Gremien 
der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände kraft Gesetzes mit dem Ausscheiden aus 
dem Stadtrat enden: 
- IFG Ingolstadt, AöR (Mitglied) 
- Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR, Verwaltungsrat (stellvertretendes Mitglied) 
- Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung (Mitglied) 
- Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsversammlung (stellvertretendes 

Mitglied) 
 

3. Herr Franz Hofmaier wird auf eigenen Antrag mit Ablauf des 26.10.2017 als 
stellvertretendes Mitglied aus dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen 
GmbH entlassen. 
  

4. Der Stadtrat stellt fest, dass Herr Michael Würflein als erster Listennachfolger die 
Übernahme des Amtes als Stadtrat ablehnt.  
 

5. Der Stadtrat stellt fest, dass Herr Raimund Köstler ab dem 27.10.2017 als zweiter 
Listennachfolger für Herrn Franz Hofmaier in den Stadtrat der Stadt Ingolstadt nachrückt. 
 

II. Ausscheiden von Herrn Stadtrat Johann Stachel (sen.), Nachrücken von Herrn Hans 
Stachel (jun.)  
 



1. Herr Johann Stachel wird auf eigenen Antrag mit sofortiger Wirkung aus dem Stadtrat 
entlassen. 

 
2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Mandate in den nachfolgend genannten Gremien 

der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände kraft Gesetzes bzw. kraft 
Gesellschaftsvertrags mit dem Ausscheiden aus dem Stadtrat enden: 
- IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat (stellvertretendes Mitglied) 
- Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung (stellvertretendes Mitglied) 
- Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH, Aufsichtsrat 
- Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt (Mitglied) 
- Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsversammlung (Mitglied) 
- Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsausschuss (Mitglied) 

 
3. Der Stadtrat stellt fest, dass Herr Hans Stachel mit sofortiger Wirkung als Listennachfolger 

für Herrn Johann Stachel in den Stadtrat der Stadt Ingolstadt nachrückt.  
 

III. Um- und Nachbesetzungen in Gremien der Beteiligungsunternehmen und 
Zweckverbände sowie deren Unternehmen unter Berücksichtigung des aktuellen 
Stärkeverhältnisses  
 
Für die Gremien der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände sowie deren Unternehmen, 
deren Sitze zu Beginn der Wahlperiode nach dem Proporz-Verfahren nach Sainte-
Laguë/Schepers auf die Fraktionen und Gruppen verteilt wurden, gilt dieses Verfahren für 
notwendige Um- und Nachbesetzungen bis zum Ende der Wahlperiode fort.  
Als Grundlage der Berechnung gilt jeweils das zum Zeitpunkt der Um- bzw. Nachbesetzung 
bestehende Stärkeverhältnis der Fraktionen und Gruppen im Stadtrat.  

 
 
Beschluss: 
 
Stadtrat vom  26.10.2017 

Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag genehmigt. 
 
 
 
 


